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1 Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO) 

1.1 Ersatz der bisherigen Festsetzungen  

1.1.1 Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Pfaffensteg / Bahnhofstraße“, 1. Änderung werden 

für seinen Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Pfaffensteg / Bahn-

hofstraße“ von 2007 durch die Festsetzungen der vorliegenden 1. Änderung ersetzt. 

1.2 Sonstiges Sondergebiet Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel (SOEH) (§ 9 

Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 3 BauNVO) 

1.2.1 Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche mit der Bezeichnung A sind Lebensmittel-

märkte mit einer jeweils zulässigen Verkaufsfläche von maximal 1.250 qm zulässig. Rand-

sortimente dürfen auf maximal 10 % der zulässigen Verkaufsfläche angeboten werden.  

1.2.2 Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche mit der Bezeichnung B sind Lebensmittel-

märkte mit einer jeweils zulässigen Verkaufsfläche von maximal 1.000 qm zulässig. Rand-

sortimente dürfen auf maximal 10 % der zulässigen Verkaufsfläche angeboten werden. 

1.2.3 Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche mit der Bezeichnung C sind Getränkemärkte 

mit einer jeweils zulässigen Verkaufsfläche von maximal 700 qm zulässig. 

1.3 Mischgebiet (MI) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 bis 9 und § 6 und 13 BauNVO) 

1.3.1 Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das 

Wohnen nicht wesentlich stören.  

1.3.2 Zulässig sind die in § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 BauNVO genannten Nutzungen sowie Räume und 

Gebäude für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die 

ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben gemäß § 13 BauNVO. Gartenbaubetriebe, Lebensmit-

teleinzelhandel, Tankstellen sowie Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 

2 BauNVO werden allgemein als auch ausnahmsweise als unzulässig festgesetzt. 

1.4 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 und 3 BauGB i.V.m. § 16 und § 18 BauNVO) 

1.4.1 Die zulässigen Grundflächenzahlen werden in der Plankarte durch Einschrieb in der Nut-

zungsmatrix festgesetzt. 

1.4.2 Die maximal zulässige Grundflächenzahl darf im Mischgebiet durch die Fläche von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauli-

chen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich un-

terbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 (GRZ II) und im Sondergebiet bis zu 

einer Grundflächenzahl von 0,9 überschritten werden.  
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1.4.3 Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse (Z) wird in der Plankarte durch Einschrieb in 

der Nutzungsmatrix festgesetzt. Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrecht-

lichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden.  

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 

4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6, § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

1.5.1 Stellplätze mit ihren Fahrgassen, Garagen und Carports sowie Nebenanlagen i.S.d. §14 

BauNVO inkl. Hof- und Andienungsflächen, Gehwege sowie Werbeanlagen, etc. sind inner-

halb und außerhalb der Baugrenzen zulässig, sofern keine anderweitigen Festsetzungen 

(z.B. Flächen für Anpflanzungen) entgegenstehen.  

1.6 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

1.6.1 Die öffentlichen Verkehrsflächen sind in der Planzeichnung durch entsprechende Flächen-

signaturen sowie durch die Straßenbegrenzungslinie festgesetzt.  

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.7.1 Stellplätze, Rettungswege, Wege- und Hofflächen sind mit hellen Pflaster-, Verbundsteinen 

oder ähnlichen luft- und wasserdurchlässigem Belägen auf einem der Verkehrsbelastung 

entsprechenden Unterbau herzustellen, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 

öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen. Die Festsetzung gilt aus Gründen des Schall-

schutzes nicht für Fahrwege sowie aus Gründen des Boden- und Grundwasserschutzes 

nicht für Lkw-Zufahrten, -Andienungen, und -Rangierflächen.  

1.7.2 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder 

Vlies) zur Freiflächengestaltung ist unzulässig. 

1.7.3 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuch-

tung ausschließlich Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von max. 3.000 Kelvin (warm-

weiße Lichtfarbe) unter Verwendung vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die kein 

Licht nach oben emittieren, zu verwenden. Um Streulicht in den Himmel und die Umgebung 

(insb. in den Außenbereich) zu vermeiden, sind Beleuchtungen zudem mit gerichteter Ab-

strahlung, Blendkappen oder entsprechender Projektionstechniken einzusetzen. 

1.7.4 Ersatzhabitate für die vom Vorhaben betroffenen Zauneidechsen werden zum Entwurf inte-

griert.  

1.8 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 9 

Abs. 1 Nr. 24) 

1.8.1 Die Fahrwege der Kundenparkplätze innerhalb des Sondergebiets mit der lfd. Nr. 1 sind mit 

einer Asphaltoberfläche zu versehen.  
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1.9 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 

25a BauGB) 

1.9.1 Die in der Plankarte zum Erhalt und zur Anpflanzung festgesetzten Bäume (Symbole) sind 

fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen vor-

zunehmen (Artenempfehlungen siehe Artenlisten). Eine Verschiebung der Standorte von bis 

zu 10 m gegenüber den zeichnerisch festgesetzten Standorten ist zulässig. Für Neu- oder 

Ersatzpflanzungen ist ein Mindest-Stammumfang von 14-16 cm vorzusehen. 

1.9.2 Pro 6 Stellplätze ist mind. 1 einheimischer, standortgerechter Laubbaum gem. Artenliste 1 

zu pflanzen und zu unterhalten; die nach der Planzeichnung auf dem jeweiligen Baugrund-

stück anzupflanzenden Bäume können zur Anrechnung gebracht werden. Sofern die Bäume 

nicht in einem größeren Pflanzstreifen angepflanzt werden, ist eine mind. 5 qm große Baum-

scheibe für jeden Baum vorzusehen. 

1.9.3 Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen ist die Anpflanzung einer geschlossenen, standortgerechten Baumhecke ge-

mäß der Artenliste 1 – Obstbäume und Artenliste 2 unter Ziffer 3.10 vorzunehmen und dau-

erhaft zu unterhalten. Es sind mindestens 8 verschiedene Gehölze zu wählen. Es gelten je 

Baum 6-8 m² und je Strauch 2-4 m². 

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (§ 91 HBO i.V.m. § 

9 Abs. 4 BauGB) 

2.1 Gestaltung von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HBO) 

2.1.1 Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen, wie z.B. Drahtgeflecht, Stabgitter, Holz-

zäune oder Streckmetall in Verbindung mit Laubstrauchhecken. Einfriedungen in Verbindung 

mit Sichtschutzfolien gelten als geschlossene Einfriedungen und sind ebenso wie Mauerso-

ckel (mit Ausnahme von Stützmauern) unzulässig. Die Einfriedungen sind mit einheimi-

schen, standortgerechten Laubsträuchern abzupflanzen (gem. Artenliste 2, einreihige Pflan-

zung, Abstand zwischen den Einzelpflanzen max. 0,75 m) oder mit dauerhaften Kletterpflan-

zen zu beranken (gem. Artenliste 4). 

2.2 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

2.2.1 Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sowie Schneckenverdichter, etc. sind gegen 

eine allgemeine Einsicht abzuschirmen. Sie sind in Bauteile einzufügen oder einzubeziehen 

oder mit Laubhecken zu umpflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben. 
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2.3 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 7 HBO) 

2.3.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und im engen räumlichen Zusammenhang 

mit dem Betrieb innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

2.3.2 Bewegliche Werbeanlagen sowie Werbe- und Beleuchtungsanlagen mit bewegtem oder 

wechselndem Licht (z.B. Light-Boards, Videowände, Skybeamer, etc.) sind unzulässig.  

2.4 Nicht überbaute Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 2 

HBO) 

2.4.1 Nicht überbaute Grundstücksfreiflächen sind gem. § 8 Abs. 1 Nr. 2 HBO zu begrünen oder 

zu bepflanzen.  

2.4.2 Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind unzulässig, soweit sie auf 

einem Unkrautvlies, einer Folie oder einer vergleichbaren Untergrundabdichtung aufge-

bracht werden und nicht wie bei einem klassischen Steingarten die Vegetation, sondern das 

steinerne Material als hauptsächliches Gestaltungsmittel eingesetzt wird. Stein- oder Kies-

schüttungen, die dem Spritzwasserschutz unmittelbar am Gebäude oder der Versickerung 

von Niederschlagswasser dienen, bleiben hiervon unberührt 

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

3.1 Verwendung von erneuerbaren Energien 

3.1.1 Auf die Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetz (GEG) sei hingewiesen und angemerkt, 

dass die Nutzung der Solarenergie ausdrücklich zulässig ist. Es gilt die zum Zeitpunkt der 

Bauantragsstellung gültige Fassung. 

3.2 Verwertung von Niederschlagswasser 

3.2.1 Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt 

oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Ge-

wässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-

rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

3.2.2 Gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von 

der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesund-

heitliche Belange nicht entgegenstehen. 

3.2.3 Es wird auf die Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Mücke hingewiesen.  
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3.3 Artenschutzrechtliche Hinweise 

3.3.1 Auf die Vorschriften des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) wird hingewiesen. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 BNatSchG) sind die folgenden Punkte zu beachten: 

3.3.1.1 Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 

Vogelarten führen können, sind außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen. 

3.3.1.2 Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Änderungs- und 

Abrissmaßnahmen durch einen Fachgutachter daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte 

Tierarten anwesend sind. Diese Maßnahmen sollten möglichst außerhalb der Wochenstu-

benzeit von Fledermäusen (01.05. bis 31.07.) durchgeführt werden und durch eine qualifi-

zierte Person begleitet werden. 

3.3.1.3 Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung durch einen Fachgutachter auf 

das Vorhandensein von geschützten Tierarten zu überprüfen. 

3.3.1.4 Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu 

erhalten. Über das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 

zu entscheiden.  

3.3.1.5 Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten sollte für alle spiegeln-

den Gebäudeteile die Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flä-

chiges Aufbringen von Markierungen (Punktraster, Streifen) reduziert werden. Zur Verringe-

rung der Spiegelwirkung ist eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad von maximal 15 % zu 

empfehlen. 

3.4 Bodenschutz 

3.4.1 Aus Sicht des Bodenschutzes sind im Rahmen von Bauausführungen die folgenden ein-

griffsminimierenden Maßnahmen zu empfehlen (aus HMUELV 2011: Bodenschutz in der 

Bauleitplanung): Nach § 202 BauGB ist „Mutterboden, der bei Errichtung oder Änderung 

baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche aus-

gehoben wird, in nutzbarem Zustand zu halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 

schützen“. 

3.4.2 Im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes wird auf die "Arbeitshilfe zur Berücksichtigung 

von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hes-

sen" des hessischen Umweltministeriums hingewiesen. Die DIN 19731, DIN 18915 und DIN 

19639 sind bei der Bauausführung zu beachten und einzuhalten. 
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3.5 Altlasten, Bodenschutz und Kampfmittel 

3.5.1 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 

Auffälligkeiten zu achten (Geruch, Geschmack, Aussehen und Farbe). Ergeben sich bei den 

Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung begrün-

den, sind diese umgehend der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

3.6 Abfallbeseitigung 

3.6.1 Bei Bau,- Abriss und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt "Entsorgung 

von Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen zu 

beachten (www.rp-giessen.hessen.de. Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, 

Baustellenabfälle).  

Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfalleinstu-

fung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bauabfällen (zum Beispiel 

Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährliche Bauabfälle, wie zum Beispiel As-

bestzementplatten).  

3.7 Denkmalschutz 

3.7.1 Die bestehenden Wohngebäude „Flensunger Weg Nr. 79“ und „Bahnhofstraße Nr. 83“ sind 

gemäß der Denkmalliste (Stand: 12.11.2012) der Gemeinde Mücke als Einzeldenkmäler 

(Fachwerkwohnhaus und Wohnhaus) erfasst und werden in der Plankarte entsprechend dar-

gestellt. Sämtliche Maßnahmen an diesen Einzeldenkmälern stehen damit unter dem Ge-

nehmigungsvorbehalt des Hessischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG). 

3.7.2 Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenver-

färbungen und Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt werden. 

Diese sind gemäß § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen 

(Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

Fund und Fundstellen sind gem. § 21 Abs. 3 HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten 

und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

3.8 DIN-Normen 

3.8.1 Sofern in den Festsetzungen keine anderen Datenquellen genannt sind, können alle aufge-

führten DIN-Normen und Regelwerke in der Verwaltung der Gemeinde Mücke während der 

allgemeinen Dienststunden oder nach telefonischer Vereinbarung von jedermann eingese-

hen werden. 
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3.9 Immissionen  

3.9.1 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen 

(insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug usw.).  

In unmittelbarer Nähe zur elektrifizierten Bahnstrecke ist mit der Beeinflussung von Monito-

ren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder empfindli-

chen Geräten zu rechnen. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf Schutzmaßnah-

men können gegen die Deutsche Bahn AG weder vom Antragsteller noch dessen Rechts-

nachfolger geltend gemacht werden, da die Bahnlinie planfestgestellt ist. Es obliegt den An-

liegern, für Schutzmaßnahmen zu sorgen. 

3.9.2 Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen in keinem Falle dem Bahnbetriebsgelände zu-

geleitet werden. Die Vorflutverhältnisse dürfen durch Baumaterialien oder Erdaushub nicht 

zu Ungunsten der DB AG verändert werden. Bei der Längsführung von Gas- und Wasserlei-

tungen neben den Bahnanlagen (Gleisanlagen, Böschungsfuß und –schultern, Mast- und 

Signalfundamenten, etc.) sollte ein Mindestabstand von 20 m eingehalten werden. Wird eine 

Unterschreitung des Mindestabstandes unumgänglich, so sind die technischen Bestimmun-

gen der Richtlinien für die Kreuzung von DB-Gelände mit Gas- und Wasserleitungen zu be-

achten. Bei der Bepflanzung zur Bahnseite hin dürfen keine windbruchgefährdeten Hölzer 

(z.B. Pappeln), sowie stark rankende und kriechende Gewächse (z.B. Brombeeren) verwen-

det werden. Das Betreten des Bahnbetriebsgeländes ist gemäß der Eisenbahn Bau- und 

Betriebsordnung (EBO) untersagt.  

3.10 Pflanzlisten (Artenauswahl und -empfehlungen) 

3.10.1 Artenliste 1 (Bäume): 

Acer campestre – Feldahorn    Obstbäume: 

Acer platanoides – Spitzahorn   Malus domestica – Apfel 

Acer pseudoplatanus – Bergahorn   Prunus avium – Kulturkirsche 

Carpinus betulus – Hainbuche   Prunus cerasus – Sauerkirsche 

Fraxinus excelsior – Esche    Prunus div. spec. – Kirsche, Pflaume 

Prunus avium – Vogelkirsche    Pyrus communis – Birne 

Prunus padus – Traubenkirsche   Pyrus pyraster – Wildbirne 

Quercus petraea – Traubeneiche 

Quercus robur – Stieleiche 

Sorbus aria/intermedia – Mehlbeere 

Sorbus aucuparia – Eberesche 

Tilia cordata – Winterlinde 

Tilia platyphyllos – Sommerlinde 
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3.10.2 Artenliste 2 (Sträucher): 

Amelanchier ovalis – Gemeine Felsenbirne  Malus sylvestris – Wildapfel 

Buxus sempervirens – Buchsbaum   Rhamnus cathartica – Kreuzdorn 

Cornus sanguinea – Roter Hartriegel  Ribes div. spec. – Beerensträucher 

Corylus avellana – Hasel    Rosa canina – Hundsrose 

Euonymus europaea – Pfaffenhütchen Salix caprea – Salweide 

Frangula alnus – Faulbaum   Salix purpurea – Purpurweide 

Genista tinctoria – Färberginster  Sambucus nigra – Schwarzer Holunder 

Ligustrum vulgare – Liguster   Taxus baccata - Eibe 

Lonicera xylosteum – Heckenkirsche  Viburnum lantana – Wolliger Schneeball 

Lonicera caerulea – Heckenkirsche  Viburnum opulus – Gemeiner Schneeball 

 

3.10.3 Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume): 

Amelanchier div. spec. – Felsenbirne  Lonicera caprifolium – Gartengeißblatt 

Calluna vulgaris – Heidekraut   Lonicera nigra – Heckenkirsche 

Chaenomeles div. spec. – Zierquitte   Lonicera periclymenum – Waldgeißblatt 

Cornus florida – Blumenhartriegel   Magnolia div. spec. – Magnolie 

Cornus mas – Kornelkirsche    Malus div. spec. – Zierapfel 

Deutzia div. spec. – Deutzie    Philadelphus div. spec. – Falscher Jasmin 

Forsythia x intermedia – Forsythie   Rosa div. spec. – Rosen 

Hamamelis mollis – Zaubernuss  Spiraea div. spec. – Spiere 

Hydrangea macrophylla – Hortensie   Weigela div. spec. – Weigelia 

 

3.10.4 Artenliste 4 (Kletterpflanzen): 

Clematis vitalba – Wald-Rebe   Lonicera spec. – Heckenkirsche 

Hedera helix – Efeu     Parthenocissus tricusp. – Wilder Wein 

Humulus lupulus - Echter Hopfen  Vitis vinifera – Weinrebe 

 

3.10.5 Hinweis: Das zunehmende Vorkommen von Insekten- und Pilzerkrankungen (z.B. Eichen-

prozessionsspinner, Rußrindenkrankheit) bei Gehölzen sollte bei der Artenauswahl im Zuge 

des Vollzugs des Bebauungsplanes berücksichtigt werden. 

3.10.6 Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird 

verwiesen. 

 


